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Der Kampft die Kontessionsschule
in Württemberg 949

Im Aprıl 945 besetzten amerikanische und tranzösische Truppen Württemberg, den sudlı-
chen Teıl die Franzosen, den nördlıchen die Amerikaner. Im Julı 1945 wurde das Land in eıne
amerikaniısche und tranzösische One geteılt, in das Von Stuttgart AusS regıierte spatere Land
Württemberg-Baden und das von Tübingen regierte Württemberg-Hohenzollern!. Dıie
Besatzungsmächte hatten bereits 1m Zuge der Besetzung die Regierungsgewalt und damıt auch
dıe polıtische Verantwortung tür das Schulwesen ıhrer one übernommen. Beı aller Verschie-
denartigkeit der Ansıchten über dıe künftige Behandlung Deutschlands und die Gestaltungdes Schulwesens sıch die Besatzungsmächte ın einer Beziehung ein1g?: Sıe davon
überzeugt, die deutschen Schulen für das Autkommen des Natıionalsozijalismus mıiıtverant-
wortlich SCWESCH Warch, nıcht etwa 1Ur eshalb, weıl dort über 12 Jahre hinweg nationalso-
zıialıstisches Gedankengut verbreitet worden WAar. Dıie Wurzel allen Übels lag sahen dies
die Besatzungsmächte viel tieter. Deutschlands Schulen seıen wenıgstens 200 Jahre lang dıe

Die Vorgänge dıe Bıldung der Besatzungszonen 1945 und den Wiıederautbau der deutschen
Verwaltungen, Un das Entstehen der Länder Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern 1946
und dıe Bildung des €es Baden-Württemberg 1948 bıs 1952 sınd beschrieben beı Eberhard
KONSTANZER, Dıiıe Entstehung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart 1969 Auf diese überaus
komplizierten Vorgänge, dıe natürlıch auch auf die Schulpolitik Auswirkungen hatten, kann ım einzelnen
nıcht eingegangen werden. Zum weıteren Verständnis scheint jedoch nachstehender INnweIıls ertorderlich:
Am 13. Juli 1945 setizte die französısche Besatzungsmacht, dıe seiınerzeıt Stuttgart besetzt 1elt, iın Stuttgarteıne für Sanz Württemberg zuständiıge deutsche Landesverwaltung eın (Landesdirektor für Kultus Carlo
Schmid) Nachdem Stuttgart der amerikanischen Zone zugewlesen und Von den Amerikanern besetzt
worden Warl, die Amerikaner 1945 in Stuttgart eine Ccuec provisorische RegierungLeitung Von Reinhold Maıer (Kultus: Theodor Heuss, 950 Theodor auerle). Dıie Franzosen,die iıhre Behörden iınzwıschen nach Tübingen verlegt hatten, bildeten Im Gegenzug tür ıhre Zone
Württembergs 1945 ın Tübingen eıne eıgene deutsche Verwaltung dem Begriff Staatsse-
kretariat, dıe von Aarlo Schmid geleitet wurde (Kultus Aarlo Schmid, Albert Sauer). Von
diesem Augenblick lıeß sıch die Spaltung Württembergs ın weı eigenständıge Länder nıcht mehr
verhindern; 1es bedeutete, dafß auch der Schulkampf wel Fronten geführt werden mußte und mıiıt
unterschiedlichen Ergebnissen endete.

Zur chul- und Bildungspolitik der amerıkanıschen und tranzösiıschen Besatzungsmacht wird verwie-
secn auf Karl-Ernst BUNGENSTAB, Umerziehung ZUur Demokratie? Reeducation-Politik iIm Bıldungswesender US-Zone Düsseldort 1970 Mantred HEINEMANN (Hg.), Umerziehung und Wıederaufbau,dıe Bıldungspolitik der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreıch, Stuttgart 1981 Heıinrich
KÜPPERS, Biıldungspolitik 1Im Saarland 955, Saarbrücken 1984 Angelıka RUGE-SCHATZ, merzıe-
hung und Schulpolitik in der tranzösischen Besatzungszone 9 Franktfurt 1977 JerömeAILLANT (Hg.), La denazıfication Dar les vaınqueurs, la polıtıque culturelle des OCCUPAaNTS Allemagne9 Lille 1981 Rolt WINKELER, Schulpolitik ın Württemberg-Hohenzollern9 eıne
Analyse der Auseinandersetzungen um die Schule zwıschen Parteıen, Verbänden und tranzösischer
Besatzungsmacht, Stuttgart 1971
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Brutstätten deutschen Großmachtdenkens, jenes preußisch-deutschen Imperialısmus BCWC-
SCH, den die Nationalsozıialısten eigentlich 1Ur noch Ende geführt hätten. Angesichts
dieser Vorstellungen VO  3 deutscher Schulgeschichte Walr denn auch nıcht verwunder-
lıch, da{fß beıde Besatzungsmächte 1mM Zuge der Besetzung die sofortige Schließung aller
Schulen anordneten. Dıie Schulen sollten lange geschlossen leiben, bıs die Verhältnisse
ihre Wiederöffnung zulassen wuürden zumındest lange, bıs die Entnazifizierung der
Lehrkrätte, dıe Ausarbeitung Lehrpläne und der Druck Lehrbücher abge-
schlossen waren und der Unterricht 1M Sınne ıhrer Umerziehungsvorstellungen wieder
aufgenommen werden könnte. Nun sıch beide Besatzungsmächte VO  3 Anfang
arüber klar, sı1e den Wiederautbau des deutschen Schulwesens Au eiıgenen Kräften
und ohne die loyale Miıtarbeıt polıtisch zuverlässıger Persönlichkeiten und Institutionen
auf deutscher Seıte nıcht würden bewerkstelligen können. Aus ıhrer Sıcht die be1-
den christlichen Kıirchen die einzıgen Institutionen, die den Nationalsozialiısmus und das
Chaos der Nachkriegstage ohne größere Schäden überstanden hatten und als Gesprächs-
partner noch einigermafßen akzeptabel 1, Dıie Amerikaner und die Franzosen torder-
ten eshalb sogleich nach der Besetzung die Kıirchen auf, Wiederautbau des staatlı-
chen Lebens und Wiederautbau des deutschen Schulwesens mitzuwirken. Beide Kır-
chen standen damıt unausweıchlıch auch VOT der Frage, ob s1e sıch tür die Wiederherstel-
lung der Konfessionsschulen, die VO der nationalsozıalıstischen Schulverwaltung 1936

bestehendes Recht aufgelöst worden N, einsetzen sollten. Der Kampf dıe
Konfessionsschule begann.

Verständlich wiırd dieser Kampft 1Ur VOT dem Hintergrund der württembergischen
Schulgeschichte und der nationalsozialıstischen Schulpolitik der Jahre 933 bıs 1945, die
sıch r1gOoros über Tradıtion, Rechte und überkommene Erziehungsvorstellungen hinweg-
DESELIZL hatte. Dıie Volksschulen ın Württemberg bıs 1936 VO  3 sechs Ausnahmen
(zweı jüdische und vier sımultane Schulen) abgesehen entweder katholische oder EVanl-

gelische Schulen; die Schüler besuchten die Schule ihres Bekenntnisses, wurden dort VvVon

Lehrern ıhres Bekenntnisses unterrichtet, der Unterricht wurde 1m Geist der betreffenden
Kontession erteılt, Lehrbücher, Lehrstotte und Erziehungsmethoden entsprachen den
Vorstellungen der jeweilıgen Kontession, die Lehrerbildung erfolgte in konfessionellen
Lehrerseminaren, auch dıe Schulaufsicht War nach Kontessionen reNNtL; selbst auf der
Fbene der Interessenvertretung der Lehrer wurde nach Kontessionen verfahren,

gab einen katholischen und eiınen evangelischen Lehrerverband. Das beschriebene
System der Konfessionsschule War ZWar schon 1n der Weıimarer eıt ımmer wieder Ziel
politischer Angriffe pEWESCH, hatte sıch aber allen Antfeindungen ZU Trotz halten kön-
NCIl, D auch deshalb, weıl auch dies eıne württembergische Eıgenart die Bevölke-
[ung nach Wohngebieten konfessionell ziemlich homogen WAar und das Problem der reli-
y1Öösen Minderheiten 1n den Konfessionsschulen sıch nıcht als allzu konfliktträchtig CI -

wIes.
Dıie Nationalsozialısten hatten nach ıhrer Machtergreitung 1m Reichskonkordat Von

933 der Katholischen Kırche den Bestand der Konfessionsschulen ausdrücklich garantıert
und den Anscheıin erweckt, dafß s1e bereıt waren, die Rechte der Kırche respektieren.
Dıie nvereinbarkeıt Von nationalsozialıstischen Erziehungszielen und kirchlicher Schulpo-
lıtık trat jedoch auch In Württemberg bald offenkundıg Zutlage, Schon 933 kam
Sanktionen einzelne Lehrer, die sıch Aaus relıgıösen Gründen den Nationalsozialisten

Zur nationalsozialıstischen Schulpolitik in Württemberg vgl u. Rolf EILERS, Die nationalsozialıstı-
sche Schulpolitik, ıne Studie ZUTr Funktion der Erziehung im totalıtären Staat, öln und Opladen 1963
Mantred HEINEMANN (Hg.), Erziehung und Schulung im Dritten Reıch, Teıl i Stuttgart 1980 Gerhard
SCHÄFER; Dokumentatıon ZUMm Kirchenkampf, Bd 1-5, Stuttgart 1971 ff
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widersetzten, 1935 wurden die kontessionellen Lehrerseminare aufgelöst und durch eınenatiıonalsozialistische Hochschule für Lehrerbildung ErSELIZT, 936 wurden die Bekenntnis-schulen ın siımultane Deutsche Volksschulen umgewandelt, ab 937 kam 65 massıven
Behinderungen des Religionsunterrichts und 939 wurde schließlich auch noch der Weltan-
schauungsunterricht als Unterrichtstach den Schulen eingeführt. Gleichsam scheib-chenweise den Kırchen hre Rechte und ihre Eınflußmöglichkeiten auf das wurttem-
bergische Schulwesen worden.

Natürlıch hatte die Katholische Kirche versucht, diese Entwicklung verhindern, dochohne großen Erfolg Zu spat kam die Erkenntnis, dafß INan sıch 933 1mM Reichskonkordat mıtden falschen Leuten eingelassen hatte, und bitter War für die Kıirche die Erfahrung, dafß sıe beiıhrem Wiıderstand die Mafßßnahmen der Nationalsozialisten, VOT allem auch bei der
Aufhebung der Kontessionsschulen 1936, nıcht die ertorderliche Unterstützung durch die
Lehrerschaft und die Bevölkerung gefunden hatte die rechtswidrige Auflösung der Kontes-
sıonsschulen War in der Lehrerschaft begrüßt worden als der längst tallıge, letzte Schritt
auf dem Wege der Emanzıpatıon der Schule Aaus der Bevormundung durch die Kırchen. Undbedrückend mufß CS für die Katholische Kırche auch SCWESCH seın, als sı1e von der Evangelı-schen Landeskirche beim Kampf die Kontessionsschule 936 praktisch alleın gelassenwurde. Wıe NU  —3 sollte sıch dıe Kırche 945 1n der Schulfrage entscheiden? Sollte sıe die
schulen tordern?
bestehende Sımultanschule tolerieren oder die Wiederherstellung der trüheren Kontessions-

Der Standpunkt der Kırche in der Schulfrage 1945
Die rage Kontessionsschule oder Sımultanschule WAar für die Katholische Kırche 1m Grund-
Satz längst entschieden Im Codex Jurıs Canonicı 17)® und in der Enzyklika 1US des y A
Dıivinı Illius Magıstri« 1929)°® hatte sıch die Kırche ın hinreichender Klarheit und inverbindlicher orm auf die Konfessionsschule testgelegt. Der Codex Jurıs Canoniıcı ordertfür dıe Kırche das Recht, die Schulen ıhren Vorstellungen entsprechend gestalten (can.13/3, 1381, und untersagt den katholischen Kındern den Besuch Von nıchtkatholischen,religionslosen und sımultanen Schulen, bzw macht iıhn in Ausnahmeftällen VON der Genehmi-
Sung des Biıschofs abhängig (can. Dıiese Bestimmungen des kiırchlichen Gesetzbuchestinden iın der erwähnten Enzyklıka »Dıvinı Illius Magıstri« hre dogmatische Begründung: Dıie
Kırche habe, lesen WIr dort; die Pflicht und Aufgabe, »uüber die Gesamterziehung ihrer
Kınder, der Gläubigen wachen in jedwedem Institut, ob öffentlich oder privat, nıcht alleınhinsichtlich des dort erteilten Religionsunterrichts, sondern auch in allen andern Fächern undin allen Anordnungen, die Religion und Moral in Beziehung stehen«/. Weltliche oder
relig1ös neutrale Schulen werden ebenso abgelehnt WwW1e Sımultanschulen, auch Wenn dortkonfessionel|l getrennter Religionsunterricht zugelassen seın sollte: »Denn die bloße Tatsache,da{fß eıner SchuleDER KAMPF UM DIE KONFESSIONSSCHULE IN WÜRTTEMBERG  75  widersetzten, 1935 wurden die konfessionellen Lehrerseminare aufgelöst und durch eine  nationalsozialistische Hochschule für Lehrerbildung ersetzt, 1936 wurden die Bekenntnis-  schulen in simultane Deutsche Volksschulen umgewandelt, ab 1937 kam es zu massiven  Behinderungen des Religionsunterrichts und 1939 wurde schließlich auch noch der Weltan-  schauungsunterricht als neues Unterrichtsfach an den Schulen eingeführt. Gleichsam scheib-  chenweise waren den Kirchen ihre Rechte und ihre Einflußmöglichkeiten auf das württem-  bergische Schulwesen genommen worden.  Natürlich hatte die Katholische Kirche versucht, diese Entwicklung zu verhindern, doch  ohne großen Erfolg. Zu spät kam die Erkenntnis, daß man sich 1933 im Reichskonkordat mit  den falschen Leuten eingelassen hatte, und bitter war für die Kirche die Erfahrung, daß sie bei  ihrem Widerstand gegen die Maßnahmen der Nationalsozialisten, so vor allem auch bei der  Aufhebung der Konfessionsschulen 1936, nicht die erforderliche Unterstützung durch die  Lehrerschaft und die Bevölkerung gefunden hatte — die rechtswidrige Auflösung der Konfes-  sionsschulen war in der Lehrerschaft sogar begrüßt worden als der längst fällige, letzte Schritt  auf dem Wege der Emanzipation der Schule aus der Bevormundung durch die Kirchen. Und  bedrückend muß es für die Katholische Kirche auch gewesen sein, als sie von der Evangeli-  schen Landeskirche beim Kampf um die Konfessionsschule 1936 praktisch allein gelassen  wurde. Wie nun sollte sich die Kirche 1945 in der Schulfrage entscheiden? Sollte sie die  schulen fordern?  bestehende Simultanschule tolerieren oder die Wiederherstellung der früheren Konfessions-  1. Der Standpunkt der Kirche in der Schulfrage 1945  Die Frage Konfessionsschule oder Simultanschule war für die Katholische Kirche im Grund-  satz längst entschieden*. Im Codex Juris Canonici (1917) und in der Enzyklika Pius des XI.  »Divini Illius Magistri« (1929)° hatte sich die Kirche in hinreichender Klarheit und in  verbindlicher Form auf die Konfessionsschule festgelegt. Der Codex Juris Canonici fordert  für die Kirche das Recht, die Schulen ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten (can.  1373, 1381, 1382) und untersagt den katholischen Kindern den Besuch von nichtkatholischen,  religionslosen und simultanen Schulen, bzw. macht ihn in Ausnahmefällen von der Genehmi-  gung des Bischofs abhängig (can. 1374). Diese Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuches  finden in der erwähnten Enzyklika »Divini Illius Magistri« ihre dogmatische Begründung: Die  Kirche habe, so lesen wir dort, die Pflicht und Aufgabe, »über die Gesamterziehung ihrer  Kinder, der Gläubigen zu wachen in jedwedem Institut, ob öffentlich oder privat, nicht allein  hinsichtlich des dort erteilten Religionsunterrichts, sondern auch in allen andern Fächern und  in allen Anordnungen, die zu Religion und Moral in Beziehung stehen«. Weltliche oder  religiös neutrale Schulen werden ebenso abgelehnt wie Simultanschulen, auch wenn dort  konfessionell getrennter Religionsunterricht zugelassen sein sollte: »Denn die bloße Tatsache,  daß an einer Schule ... Religionsunterricht erteilt wird, bringt sie noch nicht in Übereinstim-  mung mit den Rechten der Kirche und der christlichen Familie... Dafür ist notwendig, daß  der ganze Unterricht und Aufbau der Schule: Lehrer, Schulordnung und Schulbücher, in allen  4 Vgl. u.a. Wilhelm Rezs, Der Religionsunterricht und die katechetische Unterweisung in der kirchli-  chen und staatlichen Rechtsordnung, Regensburg 1986.  5 Codex Juris Canonici Pii X Pontificis Maximi Jussu Digestus Benedicti Papae XV Auctoritate  Promulgatus, Romae 1917.  6 Rudolf Peı,  Die christliche Erziehung der Jugend, Enzyklika »Divini Illius Magistri« von Pius XI.,  Basel 1959.  7: Ebd: 27.Relıgionsunterricht erteılt wiırd, bringt sı1e noch nıcht in UÜbereinstim-
INUunNg MmMiıt den Rechten der Kırche und der christlichen Famılıe Dafür ISt notwendig, dafßder Unterricht und Autfbau der Schule: Lehrer, Schulordnung und Schulbücher, In allen

Vgl Wılhelm REES,; Der Religionsunterricht und die katechetische Unterweisung in der ırchli-chen und staatlıchen Rechtsordnung, Regensburg 1986
Codex Jurıs Canonıicı Dır Pontiticis Maxımı Jussu Dıgestus Benedicti Papae AuctoritatePromulgatus, Romae 1917
Rudolt PEIL, Dıie christliıche Erziehung der Jugend, Enzyklıka »Dıvını {llius Magıstri« Von Pıus ALBase]l 1959
Ebd
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Fächern Leıtu und mütterlicher Autsıicht der Kırche Von christliıchem Geıste
beherrscht sınd, dıe Relıgion in Wahrheıt dıe Grundlage und Krönung des ganzch
Erziehungswerkes iın allen seiınen Abstufungen darstellt«®.

Kirchenrecht und Enzyklıka ließen also keinen Zweifel, daß für katholische Schüler Ur

eiıne Konfessionsschule ın rage kommen konnte und nach den Erfahrungen, dıe die Kıirche
mıt der nationalsozialistischen Schulpolitik gemacht hatte, konnte sıe sıch eigentlich NUr für
die Wiederherstellung der rüheren katholischen Volksschulen entscheiden. Vertreter des
Ordinarıats ın Rottenburg erklärten eshalb bereıits 1. Julı 945 in eiınem ersten noch
unverbindlichen Gespräch Vertretern der Kultusverwaltung ın Stuttgart, dafß sıch die Katholi-
sche Kırche mıiıt der Beibehaltung der Simultanschule nıcht ohne weıteres abtinden könne?.
Mıt öffentlichen Stellungnahmen hıelt sıch das Ordinarıat iındes bıs September 945 zurück.
Nıcht ohne rund och hatten die deutschen Bischöte keine Gelegenheit gehabt, sıch in
eıner Bischofskonferenz über die Schulfrage verständigen und noch WAalr nıcht abzusehen,
wıe die Besatzungsmächte, das Kirchenvolk und dıe Lehrerschaft gegenüber der kirchlichen
Forderung nach Konfessionsschulen reagıeren würden. Daneben aber mußten ;ohl auch noch
grundsätzlıche Bedenken verarbeitet werden: ob den gegebenen Umständen die Wieder-
einrichtung von Konfessionsschulen noch verantworten sel, ob INan ın eıner derart
säkularısıerten eıt und angesichts des offenkundigen Mangels bewufßt katholischen
Lehrern noch mıiıt m Gewissen dıe Einrichtung Von katholischen Schulen verlangen
könne. Hatten nıcht die Lehrer 1936 dıe Einführung VvVon Simultanschulen begrüßt,
nıcht 1im Dritten Reich Lehrer scharenweıse AUuUS$S der Kirche ausgetreten? Alleın in Südwürt-
temberg sollen es 400 bıs 500 BEWESCH seın !9. Würde diesen Umständen eıne Kontes-
sionsschule nıcht ZUr bloßen Fassade verkommen? Bedenken dieser Art hat INan 1M Domkapı-
tel ın Rottenburg sıcher sehr

Dıie anfängliche Zurückhaltung des Ordınarıats gegenüber der Öffentlichkeit erklärt sıch
aber auch AaUuUS dem Verhalten der Evangelischen Landeskirche, mıiıt der das Ordıiınarıat als
Bündnispartner 1m Kampf die Konfessionsschule in den ersten Nachkriegswochen ohl
noch gerechnet hat

Dıie politische Sıtuation des Jahres 945 wurde auf evangelıscher Seıte nıcht anders
interpretiert als auf katholischer. »Wır sehen dıe Ursachen dessen, W as geschehen Ist, nıcht Ur

im Nationalsozialısmus, sondern ın eiıner langen Geschichte der Gottentfremdung und des
Abtfalls Von Christus. Wenn WIr AuSs diesem Trümmerteld wieder herauskommen ollen, dann
bıldet dıe Rückkehr Gott und seiınen Geboten dıe Voraussetzung datfür Das 1St die Lehre
aus dem furchtbaren Gottesgericht, das über Deutschland hereingebrochen 1St« 11 Das langfri-
stige Ziel evangelıscher Schulpolitik könne eshalb 1Ur darın bestehen, das Volk über die
Erziehung seıner Jugend christlichen Lebenstormen und Gläubigkeıit zurückzufüh-
ren und dieses Zıiel ware — ehesten über eine Bekenntnisschule erreichen, durch lesen
WIr beım spateren Landesbischof Martın Haug »eıne evangelısche Schule, die ganz 1m Dıenst
des Evangelıums steht, etragen VO evangelischen Elternhaus und von der evangelischen
Gemeıinde, geführt Von f} eudıg 1m Glauben das Evangelıum stehenden Erziehern« !2. Ob
das, W as hıer als protestantisches Schulideal postulıert wurde, noch sinnvollerweıse realısıert

Ebd
7  Q Vgl WINKELER
10 Verhandlungen der Verfassunggebenden Landesversammlung von Baden-Württemberg, Verfassungs-
ausschuß, Stutt al Sıtzung VO' 1953,
11 Franz WEı Aus der Gründungszeıt der Christlich-Demokratischen Union, in: Zehn Jahre Landes-
verband Württemberg-Hohenzollern der CDU, Festschrift, o.O 1956, 11
12 Martın HAUG, Kırche und Schule, Tübingen 1946,
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werden könne, arüber kam ın der Evangelischen Landeskirche heftigen und auch
öffentlich geführten Auseinandersetzungen.Auf der eiınen Seıite standen dem Pıetismus nahestehende und der Tradıition verbundene
Teıle der Geıistliıchkeit und des Kıirchenvolks: sıie verlangten die Wiıedereinsetzung der Kırche
in alle trüheren Rechte, VOT allem die Wiederherstellung der evangelıschen Volksschulen.
Diıesem konservativ orıentierten Flügel stand eiıne progressiv denkende Gruppe der Evangelı-schen Landeskirche gegenüber, der tührende Mitglieder des Oberkirchenrats, namha
Theologieprofessoren und Teıle der Geıistlichkeit zuzurechnenTVertreter dieses Flügelsübten in den Jahren 945 bıs 947 der polıtischen Tradıition der Evangelıschen Kırche SOWIle

ihrer trüheren Schulpolitik scharfe Kritik. Dıie Kıirche se1l als Institution unglaubwürdiggeworden, weıl sı1e als Verwaltungskirche Rechtspositionen ausgenutzt und darü er ıhre
eigentliche Aufgabe, die Verkündigung des Evangelıums, vernachlässigt habe Obwohl die
Vertreter auch dieses Flügels eıne 1mM echten Sınne evangelısche Schule als das erstrebenswerte
Ideal ansahen, ehnten sie eıne Rückkehr ZUur alten Kontessionsschule doch entschieden ab
ıne VO| Evangelıum her sıch verstehende Kırche mache sıch unglaubwürdig, Wenn sı1e VO
Staat verlange, solle evangelısche Schulen einrichten, solange hierfür die notwendigstenVoraussetzungen fehlten, nämlıch gläubige Lehrer, Eltern und Gemeıinden, die dieser Schule
erst ıhren Sınn geben könnten. »Wır wollen keine Fassaden mehr, auch keine christliıchen
Fassaden in der Erziehung unserer Jugend, hinter denen ın Wıiırklichkeit nıchts steht« 1 Der
Tübinger Theologe Helmut Thielicke, damals eiıner der progressivsten Vertreter seıner Zunitt,
nannte eıne solchen Umständen errichtete Kontessionsschule otten eine »staatlıch
autorisierte Fassadenschule«, beı der nıemand eın Gewissen habe, die die Lehrer
»Scheinchristlichkeit« und »Heucheleij« zwinge. Dıie christliche Botschaft könne nıcht durch
eıne von oben angeordnete Schaffung »privilegierter kirchlicher Räume« verbreıitet werden,
W 4a5 dabe: herauskomme, se1l eine »instıitutionelle Lüge« lDıies ZUur Diskussion auf der evangelıschen Seıte, die nıcht uUumsonst ausführlich
dargestellt wurde. Was hıer in protestantischer Radikalität argumentatıv durchaus beeindruk-
CN die Kontessionsschule 1Ns Feld geführt wurde, hinterließ ın der interessierten
Offentlichkeit seıne Spuren und WAar sıcher nıcht geeignet, dıe auch auf katholischer Seıte
bisweilen geäufßerten Bedenken die Kontessionsschule zerstreuen.

Am 1. August 945 legte sıch der Evangelısche Oberkirchenrat, nach eıner Serıie von

Gesprächen mMit der Kultusverwaltung in Stuttgart, endgültig auf dıe Sımultanschule fest !>
Wıe 1Un sollte sıch das Ordinariat entscheiden und 1m weıteren verhalten? Mıt der Evangelıi-schen Landeskirche WAar beim Kampt dıe Kontessionsschule als Bündnispartner nıcht
mehr rechnen, und das Ordiınariat War angesichts der Eınigkeit VO Kultusverwaltung und
Oberkirchenrat iın der Schulfrage ın einer polıtisch fast aussichtslosen Sıtuation. Das Bischöfli-
che Ordinariat sah sıch in seiıner Haltung Zzugunsten der Kontessionsschule schließlich aber
durch eıne Erklärung der Fuldaer Bischofskonferenz VO . August 1945 bestätigt und
bestärkt. In ıhr hieß 6S  - »Wır hoffen, dafß katholischen Eltern wieder die Möglichkeıit gegebenwird, ıhre Kınder ın katholische Schulen schicken. Es gibt keine bessere Bürgschaft für die
Gesundung der geistıgen Lage als ıne wahrhaft relig1öse Erziehung, diıe ın der Bekenntnis-
schule gesichert 1st Wır stutzen NSCTEC Forderungen auf durch (Gesetz und Konkor-
dat verbürgtes Recht« 1

Ebd
Helmut THIELICKE, Kırche und Öffentlichkeit, Tübingen 1947, 119—-124

15 Amtsblatt der Evangelıschen Landeskirche in Württemberg, Nr. 11 VO: D  O 1948, Stuttgart110-114 Über dıe Vorgänge innerhalb des Evangelıschen Oberkirchenrats vgl Pädagogisch-Theologi-sches Zentrum (Hg.), 450 Jahre Kırche und Schule in Württemberg, Teil 3, Stuttgart 334—343
16 Hırtenschreiben der Fuldaer Bischotskonterenz VO 1945, ZAt. ach WINKELER
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Am 10 September 945 gab das Ordinarıat seiıne bısherige Zurückhaltung auch gegenüber
der ÖOffentlichkeit auf und informierte dıe Kultusverwaltungen in Tübingen und Stuttgart
über dıe Vorstellungen der Katholischen Kırche ın Württemberg Wiıederautbau des
Schulwesens l Wıe der Evangelische Oberkirchenrat orderte auch das Ordinarıat die Durch-
führung des Religionsunterrichts Leıtung und Aufsicht der Kirche und eıne konsequent
kontessionelle Lehrerbildung. Dagegen lehnte das Ordinarıiat für die katholischen Schüler die
VO der Kultusverwaltung bereıits konzipierte »sımultane Schule auf christlicher Grundlage«
rundweg ab und verlangte die Wiederherstellung der katholischen Volksschulen, die 936
aufgelöst worden Tren. Bischof Sproll hat die Haltung der Kıirche gegenüber eınem Vertreter
der Kultusverwaltung, der ıhn 1im Oktober 945 tfür dıe Simultanschule gewinnen wollte,
begründet!?: Das Elternrecht, die Tradition der Kırche und die drohende Gefahr eıner
weıteren Säkularisierung, die durch dıe Lehrerschaft noch etördert werde, leßen der Kırche
keine andere Wahl Er selbst habe sıch zeıtlebens für die kat olısche Schule eingesetzt, und das
katholische Volk würde nıe verstehen, wWwenn 1UN die Kontessionsschule preisgeben
würde. Dıie Katholische Kırche könne sıch auch nıcht mıt großen Versprechungen hinsıchtlich
des christlichen Geıistes der Simultanschule zutrieden geben, Von denen sı1e nıcht WI1SSEe, ob
diese auch ın Zukunft eingehalten werden könnten. Im übrigen ordere die polıtische Linke
wıe 1n rüuheren Jahren auch jetzt wieder die Errichtung konfessionsloser Schulen, dafß
künftig nıcht NUur mıiıt einem Kampf die Bekenntnisschule, sondern in gleicher Weıse mMiıt
eiınem Kampt die Sıimultanschule rechnen sel.

Verlauf und Ergebnisse der Auseinandersetzungen dıe Schule

Der Kampf dıe Kontessionsschule ın Württemberg begann 1im Julı 945 und fand 1mM
Januar 949 mıiıt der Anmeldung der Schüler den in Württemberg-Hohenzollern errichteten
Kontessionsschulen seiınen Abschluß Seın Verlauf wurde durch die überaus schwierigen
Verhältnisse der Nachkriegszeit mıt gepragt Das Land WAar in ZWeIl Zonen geteilt und die

olıtiıschen Verhältnisse, Von den wirtschaftliıchen eiınmal Banz abgesehen, entsprechend
ompliızıert. Dıie Auseinandersetzungen die Schule lassen sıch in Z7WEeIl voneıinander

abgrenzbare Phasen gliedern. In den Jahren 945 bıs ZUr Jahresmitte 946 vollzogen s1e sıch
weiıtgehendem Ausschluß der OÖffentlichkeit auf der FEbene der Administratiıon zwischen

den Besatzungsmächten, den Kultusverwaltungen ıIn Stuttgart und Tübingen und den beiden
Kırchen. In der zweıten Phase, ab Mıtte 1946, verlagerte sıch der Kampf die Schule 1m
Zuge der allmählichen Demokratisierung des polıtıschen Lebens in dıe Parteıen, die verfas-
sunggebenden Versammlungen ın Stuttgart und VOT allem iın Tübingen SOWI1e in die Oftent-
ichkeit und in die südwürttembergischen Kommunen.

17 Schreiben Bischof Sproll dıe Kultusdirektion ıIn Stuttgart VO! 1945, vgl WINKELER In
gleicher Weıse verlangte uch der Freiburger Erzbischof, der dıe ın Baden seıt 1876 bestehende
Sımultanschule für den badischen Bereich seıner 107zese tolerierte, dıe Wiederherstellung der Kontes-
sıonsschulen ın den beıiden seıner 10zese gehörenden hohenzollerischen reıisen Sıgmarıngen und
Hechingen; vgl VWINKELER
18 Vgl WINKELER
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213 Dıie Posıtionen der Besatzungsmächte, der Kultusverwaltungenund der Parteıen ın der Schulfrage
Dıie Besatzungsmächte

Nachdem sıch die Amerikaner und dıe Franzosen in schwieri Verhandlungen über die
Aufteilung Württembergs ın Z7We!l Zonen geeinigt hatten und Land 1im Julı 945 geteiltworden WAär, versuchten beide Besatzungsmächte unabhängig voneinander ın ihren Zonen ıhre
polıtischen Vorstellungen verwirklichen. In der Schulfrage hielt sıch die amerikanische
Besatzungsmacht VO Anfang zurück. Dıie Amerikaner hatten sıch jahrelang auf iıhre
Besatzerrolle vorbereitet und ;oh] auch damıt gerechnet, sıe sıch eınes Tages miıt der
Schulfrage konfrontiert sehen würden. Anders die Franzosen, sıe hatten den Allıierten in
buchstäblich etzter Mınute ıne Besatzungszone abtrotzen können und praktisch keine
Möglıichkeit gehabt, sıch auf die Rolle als Besatzungsmacht vorzubereiten, geschweige denn
eın schulpolitisches Konzept für iıhre One auszuarbeiten.

Ausgehend VvVon der Überzeugung, dafß die Deutschen nach Jahren nationalsozialistischer
Barbarei iın den Kreıs der zıvılısıerten Natıonen zurückgeführt werden müßten und TanzöÖsi-
sche Kultur und tranzösischer Geıist dazu eiınen wesentlichen Beitrag eisten hätten !?,glaubten die Franzosen zunächst, den Wiederaufbau des deutschen Schulwesens nach dem
Vorbild der tranzösischen Schulen in Angriff nehmen mussen. Den aut deutscher Seıte
entstandenen Auseinandersetzungen die Kontessionsschule standen sıe zunächst völligverständnislos gegenüber. eın Wunder also, sı1e sıch entschieden Kontessionsschu-
len aussprachen und gerade 1n den ersten Onaten der Besatzungszeıt immer wieder versuch-
ten, diıe Deutschen Von der Zweckmäßıi: keit eines laızıstischen Schulwesens nach tranzösi-
schem Vorbild überzeugen ?, Ihre ab ehnende Haltung gegenüber der Kontessionsschule
kam insbesondere dann ZU Ausdruck, WenNnn sS1e welchen Gründen auch immer die
absurde Vermutung hatten, dem Vorwand des Kampftes dıe Kontessionsschule
ormiere sıch der Widerstand von Natıonalsozialisten hre Besatzungspolitik, oder
WECNnNn In der Argumentatıon ZUugunsten der Kontessionsschule dıe Rechtsgarantien des Reichs-
konkordats von 933 1Ns Spıel gebracht wurden?!. Im Laufe des Jahres 945 scheint sich beı
den Franzosen in der Schulfrage eın Lernprozefß angebahnt haben?22. Von ıhren ursprünglı-chen Vorstellungen, iın Deutschland eın laızıstisches Schulwesen nach tranzösischem Vorbild

Vgl hıerzu L’oeuvre culturelle francaise en Allemagne, hg. Von der Dırection de |’Education publiqueaupres du Commandement Chet francals Allemagne, C: 1947, passım SOWIe die einschlägigenDarstellungen beı ÜPPERS und bei WINKELER 6—-29
Das hat I auch azu geführt, auf deutscher Seıte immer wieder der Eindruck entstand, die

Franzosen seıen kırchenteindlich9sıe seıen, wıe INan von Zeıtgenossen bıs heute immer wıeder
hören kann, »Kommunisten« der »Bolschewisten« BCeWESCN. Das entspricht, von Ausnahmen abgesehen,nıcht den Tatsachen. Vgl ÜPPERS 54—6|
21 Zur Gültigkeit des Reichskonkordats in der Nachkriegsdiskussion vgl Miıchel VIRALLY, Dıiıe ınterna-
tiıonale Verwaltung Deutschlands VO| Maı 1945 bıs Aprıl 1947, Baden-Baden 1947 Der seinerzei-
tige Universitätsoffizier in Tübingen Ren  € Cheval zußerte sıch aus Anlaß eınes Kongresses ın Bielefeld Im
September 1979 dem Vertasser gegenüber bezüglich der Eınstellung der Franzosen zur Gültigkeit des
Reichskonkordats eLwa SO: »Also, wWenn die Deutschen mıiıt dem Konkordat kamen, dann haben Wır
pEeSaRL: y Was sollen Sie? Sıe wollen doch, dafß alles, W as die Nazıs gemacht haben, wieder aufgehoben wıird

sein<?«
Nur das Reichskonkordat, mit dem die Kirche den Nazıs Ansehen verholfen hat, ‚oll weıter gültig

»Faut-il soutenır la relıgıon 5SOUuS SO  3 double aASDECT, catholique protestant intervenır NO de
conception laique? Cet ıdeal laique.. est-1|/ UnN«e matıere d’exportation? D’autre Dart, OUus

appuyant SUuTr l’element contessionel OUusSs OUusSs heurterons Ja politique des partıs de gauche...
accentuant ’element laique OUuUS rencontrerons l’opposition de la Curıe romaıne de scs representants
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autbauen können, rückten sı1e schon recht bald ab, und Au dem Streıit die Schultorm
sı1e sıch nach einem mehrmonatıgen Zick-Zack-Kurs ımmer mehr zurück, ohne treilıch

iıhre ablehnende Haltung gegenüber der Konftessionsschule jemals aufzugeben. Dıie Franzosen
hatten offenbar erkennen mussen, s1e sıch beı einem weıteren Widerstand die
Konfessionsschule Schwierigkeiten mıiıt Teıilen der katholischen Bevölkerung und mıt der
römischen Kurıe einhandeln würden. Daran treilich hatten s1e keın Interesse2

23  N Dıie Kultusverwaltungen ın Stuttgart und Tübingen
Dıie Politik der Kultusverwaltungen in Stuttgart und Tübingen wurde in den entscheidenden
Nachkriegsjahren Von dreı Persönlichkeiten epragt, dıe über die Bildungspolitik hınaus das
politische Geschehen ın Nachkriegsdeutschland maßgeblıch mıtbestimmen sollten: Carlo
Schmid, Theodor Heuss und Theodor Bäuerle. Dıie Franzosen hatten nach der Besetzung
Stuttgarts 1Im Juniı 945 Carlo Schmid ZU Leıter der Stuttgarter Kultusverwaltung und
Theodor Bäuerle seınem Stellvertreter ernannt; 1m Zuge der Biıldung der Regierung
Reinhold Maıer löste 1m September 945 Theodor Heuss seınen Amtsvorganger Carlo Schmid
in der Leıtung der Kultusverwaltung in Stuttgart ab; Carlo Schmid übernahm 1m FEinverständ-
N1Ss mıt der Stuttgarter Regierung 1Im Oktober 945 die Leitung der Kultusverwaltung für die
französısche one in Tübingen“,

Beı der Ausarbeitung ihrer bildungspolitischen Vorstellungen der spatere Sozıjalde-
mokrat Carlo Schmid, der Liberale Theodor Heuss und Theodor Bäuerle davon überzeugt,
dafß der Wiederautbau des Schulwesens Von Staat und Kirche autf der Basıs christlich-
abendländischer Werte gemeinsam bewältigt werden musse: »Die Verantwortung gegenu +

der Jugend, die nıcht wieder ıhrem unermeßlichen Schaden hın- und hergerissen werden
arft, muß Vor allem Staat und Kirche gemeinsamem Handeln zusammentühren« 2 Dıie

Wiederherstellung der trüheren Konfessionsschulen ehnten s1e jedoch strikt 1b Sıe jelten dıe
Schulfrage, die bereıts in der Weımarer eıt Gegenstand fortwährender politischer Kritik und
wiederholter Reibereijen zwiıischen Staat und Kırche, Lehrerschaft und Geistlichkeit BEWESCH
WAarl, tür endgültig 1im Sınne der Simultanschule gelöst. Ihre Entscheidung die Kontes-
sionsschule WAar treilich nıcht NUur politisch begründet, sondern auch Von praktischen FErwä-
SUunNscCH bestimmt. Nachdem der Krıeg erhebliche Wanderungsbewegungen in der Bevölke-
rung ausgelöst hatte und die kontessionelle Homogenıität in den einzelnen Gebieten des
Landes nıcht mehr in diesem MafßÖe wıe früher gegeben WAal, türchteten sıe vielfältige
organisatorische Schwierigkeıiten, die sıch nach ıhrer Meınung beı der Wiedereinrichtung der
Konfessionsschulen ergeben würden: Der ohnehın schon katastrophale Lehrerman el und der
Mangel Schulräumen würden sıch noch weıter verschärten, zahllose Lehrer MUu ten
ıhrer Konfessionszugehörigkeit werden und die stattlıchen konfessionellen Mınder-
heiten iın den Schulen würden neue Probleme schaften. Wohin ELW mıiıt all jenen Lehrern, die

allemands.« La Revue de la Zone Francaıse, hg VO Gouvernement Miılıtaire de Ia Zone Francaıise
d’occupatıon, 50 Nr. 3 VO' 15 1946,
23 Angesichts des Engagements der Katholischen Kırche konnten ıch dıe Franzosen nıcht leisten, dıe
Schulfrage in ıhrem Sınne durch eın Dıktat entscheıden. Sıe versuchten vielmehr im weıteren Fortgang
der Dınge, sah das Carlo Schmid, durch Konzessionen gegenüber der Kırche in der Schulpolitik »dıe
Kırche tür hre Vorstellungen eınes rheinbündlerischen Südwestdeutschland gewinnen«. Schreiben
Carlo Schmid den Verfasser VO! 11 1968

Vgl ONSTANZER 13—38 Carlo SCHMID, Eriınnerungen, Bern, München, Wıen 1979, 213276
Theodor BÄUERLE, Kirche und Schule. Denkschrift VO 1946, 1f.; z1t. ach WINKELER 31

Bäuerle VOT 1933 in der Lehrerbildung und 1m Volksbildungswesen tätıg pEeWESCH, galt als Fachmann
für das Erziehungswesen und War als Nachfolger VonNn Theodor Heuss Kultusminıister ın
Württemberg-Baden.
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aus den Kırchen ausgetreten Tl1, und wohiın mıt jenen katholischen Lehrern, dıe geschiedenoder evangelısch verheiratet und für die Katholische Kırche Kontessionsschulen als
Lehrer nıcht mehr tragbar waren? Und noch eiıne andere Schwierigkeit: Zur amerikanıschen
One gehörte auch der nördlıche Teıl des alten Landes Baden, das schon seıt 876 Sımultan-
schulen hatte und dessen Bevölkerung der badischen Sımultanschule testhalten würde. Und
schließlich auch noch die Vorstellungen der ftranzösischen Besatzungsmacht 1Ns Kalkül

zıehen. Sıe achte, wI1Ie bereits dargestellt, zunächst eıne Art laizıstisches Schulwesen
nach tranzösiıschem Vorbild. Mıt dıesen Vorstellungen konnten sıch aber Schmid, Bäuerle und
Heuss NUun auch nıcht antreunden.

Mıt Blick auf die polıtische und wirtschaftliche Sıtuation des Jahres 1945 und auf das breite
Spektrum von Konzepten, die sıch zwischen Kontessionsschulen einerseıts und laızıstischen
Schulen andererseıts bewegten, kam für Schmid, Heuss und Bäuerle Aur dıe Beibehaltung der
Sımultanschule in rage, einer Sımultanschule allerdings, die mit der der Nationalsozialıisti-
schen nıchts mehr gemeın haben sollte. Carlo Schmid hat 1Im Juli 945 1ın einer »Anweısung für
dıe Lehrer« seıne Vorstellungen näher beschrieben: Dıie Schule habe dıe iıhr anvertiraute
Schüler 1mM Rahmen iıhrer Bıldungs- und Erziehungsarbeit mıt den ftormenden Wıirklichkeiten
der deutschen Geschichte vertraut machen mıt dem Christentum, dem abendländischen
wıssenschaftlichen Bewußfßtsein und den Kräften des wirtschaftlichen und sozıalen Lebens.
Unter diesen stehe das Christentum erster Stelle, da ZUr Ausprägung des deutschen
Menschen stärker als ırgend eın anderes Element beigetragen habe Darum musse CS, seıner
historischen Bedeutung und seinen pädagogischen Qualitäten entsprechend, ın der Schule
eiınen festen Platz finden. Obwohl dıe »Anweisung« das eigentliche Problem, die rageKonfessionsschule oder Sımultanschule, mıt keiner Sılbe erwähnte, War den Bekenntnis-
schulen ennoch eıne eindeutige Absage erteılt. Der Unterricht den Schulen sollte nıcht
mehr wIıe in rüheren Jahrzehnten nach Kontessionen und auch nıcht mehr 1m Geıiste
eınes bestimmten Bekenntnisses erteılt werden. Er sollte auf den für beide Kontessionen
gemeınsamen Wahrheiten des Christentums autbauen und dem Schüler das Christentum als
konstituierendes Element deutscher und abendländischer Geschichte Vor ugen führen, die
relıg1öse Verkündigung und 1ssıon dagegen den Kıirchen 1im Religionsunterricht und 1mM
Schülergottesdienst überlassen.
Ar  o Die Parteıen
Dıie Parteıen, die auf Grund Von Verordnungen der Besatzungsmächte VO! November und
Dezember 945 wieder gegründet werden durften, sahen sıch schon ın ihrer Gründungsphasemıiıt der Schulfrage kontfrontiert?7. Dıie KPD, eine ın Württemberg schon ımmer relatıv
bedeutungslose Parteı, sprach sıch, wıe eigentlich kaum anders erwarten Wal, tür dıe
Errichtung weltlicher Einheitsschulen und ıne konsequente Trennung von Staat und Kırche
aus. Dıie DVP, die Vorläuterin der spateren FDP, plädierte für die Sımultanschule. Dıie
Landesverbände der SPD hatten sıch das War sıcher eiıne iıhrer großen Nachkriegsleistun-
gCcn ın Ia d sıjerıgen Diskussionen vVvon rüheren Forderungen nach eiıner weltlichen Schule

sprachen sıch für die Beibehaltung der Sımultanschulen 1Im Sınne der Kultusver-
waltung aus. Schwierig erwiıes sıch der innerparteiliche Willensbildungsprozeß für die Landes-
verbände der C  C

Kar| SCHMID, Die Forderung des Tages, Reden und Aufsätze, Stuttgart 1946, 101—-103
27 Zur Posıtiıon der Parteıen in der Schulfrage wırd verwiesen auf Jörg SCHADT und WolfgangSCHMIERER (Hg.), Dıie SPI in Baden-Württemberg und ıhre Geschichte, Stuttgart 1979 Pau! OTH-
MUND und Erhard R. WIEHN (Hg.), Dıie F.D.P./DVP ın Baden-Württemberg und ıhre Geschichte,
Stuttgart 1979 Paul Ludwig WEINACHT (Hg.), Dıie CDU ın Baden-Württemberg und hre Geschichte,
Stuttgart 1978 Zu den südwürttembergischen Landesverbänden vgl WINKELER 5270
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Fuür die nordbadıische CDU kam Ur dıe Sımultanschule in rage, und ZWAAar ın jener Form,
WIıe sıe sıch ın Baden seıt 876 bewährt hatte. In der nordwürttembergischen CDU konnten
sıch dıe Anhänger des Ordinarıats, die sıch für die Bekenntnisschule aussprachen, nıcht
durchsetzen. In der südwürttembergischen CDU konnten sıch Protestanten und Katholiken
monatelang nıcht einıgen, ob s1e der Linıe des Ordinarıiats oder des Evangelıschen Oberkir-
chenrats tolgen sollten. Dıe Auseinandersetzungen um dıe Schulfrage nahmen ın der südwürt-
tembergischen CDU schließlich ernste Formen d} hre Exıistenz als interkontessionelle
Parteı auf dem Spiel stand. Als 1m Dezember 946 die Beratende Landesversammlung ın
Bebenhausen die Lesung der Verfassung tür das Land Württemberg-Hohenzollern
begann, lagen noch ımmer keine verbindliıchen Aussagen der südwürttembergischen CDU ZUuUr

Schulfrage VOT. Das Problem mufßte auf Fraktionsebene gelöst werden. Dıie katholischen
Abgeordneten hatten 1n der Fraktion eiıne deutliche Mehrheit von 27 15 Stimmen, hätten
also mıt Mehrheitsentscheid dıe Kontessionsschule traktionsıntern durchdrücken können,
protestantische Fraktionsmitglieder gaben jedoch erkennen, da sıe sıch beı der Abstim-
MUung Plenum der Beratenden Landesversammlung ın dieser rage dem Fraktionszwang
nıcht unterwerfen würden. ach zahlreichen überaus schwierigen und emotionsgeladenen
Gesprächen mıt Vertretern der Parteı, des Ordıinarıats, der katholischen Eltern- und Lehrer-
vereinıgun C} mıt Vertretern der Evangelıschen Lehrergemeinschaft und der Milıtärregierung
gelang Fraktion 1mM Februar 947 in geheimer Abstimmung mıiıt 27 12 Stimmendı  5
den Konftlikt lösen?8:

Dıie öffentlichen Volksschulen sınd christliche Schulen auf bekenntnismäßiger Grundlage.
Christlicher Glaube und christliche Gesinnung tragen den Unterricht.

(2) An den öffentlichen Volksschulen werden grundsätzlich 1UT Lehrer angestellt, die in
Lehrerbildungsanstalten iıhres Bekenntnisses ausgebildet sınd.

(3) Steht 1n eiıner Schule eıne Minderheit von Schülern eınes Bekenntnisses eıner Mehrheıt von
Schülern eınes anderen Bekenntnisses gegenüber, wırd den Bedürfnissen der Minder-
heıt auf Antrag der Erziehungsberechtigten Je nach der Zahl der Schüler AaNgCMESSCH
Rechnung

(4) FEın Schulgesetz bestimmt das Nähere.
Mıt dieser Formulierung War die katholische Mehrheıt der Fraktion den Protestanten ZWAar

Insoweıt entgegengekommen, als s1e auf den Begriff Kontessionsschule verzichtete, s1e hatte
aber Vor der Abstimmung keinen Z weıtel daran gelassen, diese Formel in Verbindung mit
dem noch auszuarbeitenden Schulgesetz 1M Regelfall die Errichtung von Kontessionsschulen
ZUr Folge haben werde.

272 Zum Verlauf des Schulkampfes
Dıie polıtıschen Fronten iın den Auseinandersetzungen die Schule stellten sıch, WwI1ıe dıe
vorausgegangenen Erörterungen gezeigt haben, 945 bıs 949 dar Auft der eiınen Seıte
standen die entschlossenen Anhänger der Kontfessionsschule, das Bischöfliche Ordinarıat, die
Mehrheit der CDU ın der französischen one Württembergs und eın Teıl der katholischen
Mitglieder der CDU Nordwürttembergs; auf der anderen Seıte ıhre Gegner, die Milıtärregie-
TunNngscnNn, die Kultusverwaltungen, der Evangelische Oberkirchenrat, dıe SPD, dıe DVP, die
KPD SOWI1e dıe nordbadische CDU und Teıle der CDU Nordwürttembergs. Vergleicht S
dıe Kräftekonstellation in den beiden Zonen, dann zeıigt sıch, daß sich das Verhältnis der
Anhänger der eınen oder anderen Seıite in den beiden Zonen sehr unterschiedlich gestaltete. In
der amerikanıschen one War die Katholische Kırche mMıt ihrer Forderung nach Wiederherstel-

Verfassungsentwurf BOCK-NIETHAMMER; zit. nach WINKELER
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lung der Kontessionsschulen in einer polıtisch fast aussıchtslosen Sıtuation. In der tranzösı1-
schen Oone hingegen sah iıhre Lage SalzZ anders auUS; dort konnte das Bischöfliche Ordinarıiat
mıiıt der Unterstützung durch die Mehrheıt der polıtisch eintlußreichen CDU und durch weıte
Teıle der katholischen Bevölkerung 1mM Lande rechnen. Das Ordinarıat, das seıne politischen
Möglichkeiten sehr realıstiısch einschätzte, hat vermutlıich bereits 1m Frühjahr 946 erkannt,
dafß cs sıch die breite Front der Sımultanschulanhänger 1mM mehrheitlic protestantischen
Nordwürttemberg nıcht würde durchsetzen können und sıch 1m August 946 mıt der
Gemeıinschaftsschule ın Nordwürttemberg abfinden müssen“; entschlossener Lrat
eshalb 1m überwiegend katholischen Südwürttemberg ZU Kampf die Kontessionsschule
gl

Zl  — Dıie Auseinandersetzungen dıe Schule zwıschen der Kırche, den Kultusverwaltungen
und den Besatzungsmächten ‚I

Dıie Auseinandersetzungen die Schule begannen 1m Juli 1945, unmuıiıttelbar nachdem die
Milıtärregierungen und die 1n Stuttgart eingesetzte Kultusverwaltung Leitung von Carlo
Schmid dıe beiıden Kirchen aufgefordert hatte, s1e möchten sıch Wiederautbau des
politischen Lebens und insbesondere Autbau des Schulwesens 1n Württemberg beteiligen.
Bereıts 1. Julı 945 kam Aaus Anlafß eınes noch unverbindlıchen Gesprächs zwischen
Carlo Schmid und eınem Vertreter des Ordinariats eıner ersten Kontrontation®®°. Carlo
Schmid sprach sıch tür die Beibehaltung der Sımultanschulen aus und erläuterte seıne
Vorstellungen Von einer sımultanen Schule auf christlicher Grundlage. Obwohl sıch die
Katholische Kirche Württembergs ın der Schulfrage diesem Zeitpunkt noch nıcht endgültig
testgelegt hatte, 1e6 der Vertreter des Ordinariats keinen Zweıtel daran, die Katholische

Das Ordinarıat unterzeichnete ebenso WIe der Evangelısche Oberkirchenrat dem 12. August
1946 ıne »Vereinbarung des Kultminıisteriums mıt den Kırchen« über dıe »Ordnung des Schulwesens«
tür Nordwürttemberg, ın der bezüglıch der Struktur der Schule IX hıeß
»2 Die öffentlichen Schulen sınd Schulen auf christliıcher Grundlage. Auf die Bedürtfnisse der Kırchen
wırd Rücksicht IMMECN, sOWelıt 1€eS$ Aufrechterhaltung eınes geordneten Schulbetriebs möglıch
1St.

Dıiıe Mittelschulen, höheren chulen, Beruts- und Fachschulen sSOWl1e dıe Sonderschulen werden
grundsätzlıch gemischt geführt

Für dıe Volksschulen gılt folgende Regelung: Dıie Schule erhält allgemeın dıe Bezeichnung Volksschule.
Die Kontession der Lehrer richtet sıch, sSOWelıt den derzeitigen Verhältnissen möglıch ISt, ach

der Kontfession der Mehrheit der chüler. 4) Eınklassıge Schulen und Schulen, deren Minderheitskonfes-
s10N die Zahl von Schülern nıcht erreicht, haben NUr Lehrer der Mehrheitskontession. Den Schülern der
Mınderheitskonfession und solchen, dıe keiner Kontession angehören, mu{fß volle Gleichberechtigung in
der Schule gewährt werden, WOZUu auch das Recht dieser chüler auf eınen geordneten Religionsunterricht
iıhrer Kontession gehört, der 1Im Schulgebäude abgehalten werden ann. b) In mehrklassıgen Schulen
werden dıe Schulstellen 1Im Verhältnis der kontessionellen Zusammensetzung der chüler verteıilt, S daß
eıner Minderheitskonfession VO  — mındestens Schülern ach Möglıichkeıit eın Lehrer iıhrer Kontession
zugebillıgt wırd c) WO ın eiıner Schule mehrere Klassenzüge vorhanden sınd, können sowohl kontessio-
nelle als auch gemischte Klassen eingerichtet werden. Dıie Gewissensftreiheit der Lehrer bleibt gewahrt.
Die relıgıösen Geftühle der Eltern und der Schüler dürten nıcht verletzt werden. Lehrer, dıe keiner
Kontession angehören, sollen in erster Linıje N gemischten Klassen verwendet werden. e) Dıie Bezirks-
schulräte sollen der Kontession der Mehrheıt eınes Bezirks angehören. Wo mehrere Schulräte tür eınen
Bezirk bestellt sınd, sollen sıe ach Möglıchkeıit dıe Schulen betreuen, ın denen ıhre Kontession
vorherrscht.

Die Lese- und Lernbücher ınd tür alle chulen gemeınsam. Fs ISst den Kırchen Treigestellt, mıt
Genehmigung der Kultverwaltung einen Anhang den Lesebüchern herauszugeben, der Lesestücke
enthält, die tfür sı1e wichtig sind.« Pädagogisch- Theologisches Zentrum 364
30 Vgl Anm
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Kırche der Kontessionsschule testhalten werde:; CT verwıes dabei auf die Rechtslage: auf das
noch ımmer gültige Schulgesetz Von 1909, auf das Reichskonkordat von 933 und auf die
Bindungen der Kirche durch das Kirchenrecht. Die gegenseılitigen Posıtionen damıt
praktisch abgesteckt, weıtere Gespräche tanden in den darautf folgenden Wochen, sSOWeıt sıch
AUuUS den Akten ersehen laßt, zwıschen der Kultusverwaltung und der Katholischen Kırche
nıcht mehr Um häufıger kam N Gesprächen der Kultusverwaltung miı1ıt dem
Evangelıschen Oberkirchenrat. Am 13. Julı 945 hatte eın Vertreter des Oberkirchenrats
erkennen lassen, ZeWIlSSse Kreıise 1n der Evangelischen Landeskirche bestimmten
Umständen bereit seın könnten, auf dıe Kontessionsschule verzichten M Carlo Schmid sah
hiıer sogleıich seıne große Chance, eıne Lösung der Schulfrage inden, die sıch zwıischen dem
damals noch laızıstischen Schulkonzept der Franzosen und der Kontessionsschule bewegte.

In einer Serıie Von vier Gesprächen kam 65 innerhalb VO L1UL drei Wochen eiıner
Verständigung zwıschen dem Oberkirchenrat und der Kultusverwaltung auf die Formel
»sımultane Schulen auf christlicher Grundlage« *:

Der für die Kınder aller Kontessionen gemeinsame Unterricht wırd beibehalten, aber auf
christlicher Grundlage erteılt. Dıie Lehrerstellen werden nach dem Bekenntnisstand der
Schüler besetzt, Schulgebete und Schulandachten werden wıeder eingeführt, kırchliche
Beauftragte arbeiten iın der Kultusverwaltung mıit, die Kırche wiırd bei wichtigen Personal-
angelegenheiten herangezogen, Vertreter der Kirche arbeiten 1n wichtigen Kommıissı:onen
mıt.
Religion 1st ordentliches Lehrfach und wırd Autsıicht und Verantwortung der Kırchen
erte1
Kontfessionelle Privatschulen werden zugelassen nach dem Stand von 937
Dıie Lehrerbildung erfolgt sımultan, die Errichtung konfessioneller Anstalten wırd jedoch
nıcht ausgeschlossen.
Dıie Kultusverwaltung War nach den erfolgreich verlaufenen Gesprächen mıt dem Oberkir-

chenrat entschlossen, in beiden Zonen Württembergs dieses Sımultanschulkonzept, für das
allmählich die Bezeichnung „christliche Gemeinschaftsschule« ın Gebrauch kam, durchzuset-
zen. Dazu War aber noch die Zustimmung der beiden Milıtärregierungen ertorderlıch. Dıie
Amerikaner hatten otftenbar keine Einwände, die Vertreter der tranzösıschen Milıtärregierung
hingegen zeıgten sıch recht skeptisch und drängten Carlo Schmid ZUur Einrichtung von
laizıstischen Schulen. och Schmid gelang CS, dıe Franzosen dazu bewegen, seın Konzept
wenıgstens tolerieren. Als 1mM September 1945 der Unterricht wieder aufgenommen wurde,
War die Entscheidung ZUugunsten der Sımultanschule gefallen. Dıie Forderungen des Bischöfli-
chen Ordıinarıats, die katholischen Volksschulen ın Württemberg wıeder herzustellen, hatten
also keine Berücksichtigung gefunden, und sah zunächst aus, als würde sıch daran bald
nıchts mehr andern.

och das Blatt wendete sıch auf eıne ganz überraschende Weıse ausgerechnet in der
französischen Zone! Wıder jedes Erwarten teilte die tranzösısche Milıtärregierung
20  D 945 der deutschen Kultusverwaltung in Tübingen mıt, die nach 933 geschlossenen
Kontessionsschulen könnten ın ihrer One auf Wunsch der Eltern wiıeder eröffent werden *.
Dıie Kultusverwaltung machte von diesem Angebot jedoch keinen Gebrauch und blieb
31 Vgl WINKELER

Ebd
33 Ebd 45—4| Was den überraschenden Gesinnungswandel bei den Franzosen ausgelöst hat, 1st nıcht
geklärt Als mögliche Ursache 1st der schulpolitische Alleingang eıner nachgeordneten tranzösıschen
Dienststelle ebensowenig auszuschließen wıe der Versuch, die Einstellung der Bevölkerung ın der
Schulfrage Zu testen der Südwürttemberg von der amerıikanıschen Zone abzukoppeln und uch in der
Schulpolitik die Dezentralısierung Deutschlands Öördern.
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untätıg, nıcht zuletzt auch eshalb, weıl s1e AUuUS Gründen der Einheitlichkeit der polıtischenVerhältnisse in Württemberg und aus Frucht Vor separatıstischen Bestrebungen der Franzosen
eine südwürttembergische Sonderentwicklung ın der Schulfrage nıcht glaubte dulden
dürfen Das Ordıinarıat freilich, dem das nerwartet:! Eınlenken der Franzosen nıcht CeNTgaAN-
SCn WAar, wollte sıch diese Gelegenheıt ZuUur Einrichtung Von Kontessionsschulen nıcht gEe-hen lassen. ach Rücksprache mıit der Milıtärregierung noch 1Im September 945 in
eiınem Schreiben dıe Ptarrämter ın der tranzösischen Oone eine Unterschriftenaktion
den Eltern mıt erstaunlıchem Ertolg. Innerhalb wenıger Wochen wurde die Kultusver-
waltung in Tübingen und die tranzösische Milıtärregierung mıiıt Unterschrittenlisten un-
sten der Kontessionsschule Öörmlich überschwemmt.

Der ausgeübte Druck rachte die Kultusverwaltung natürlich in eıne schwierige Lage,denn sıe hatte sıch, wenn die Gemeıinschaftsschule Zing, ımmer wieder autf den
angeblichen Wıllen der Mehrheıt der Bevölkerung und der französischen Besatzungsmachterufen. Es blieb ihr, wollte s1e ıhre Gemeıinschattsschule auch in der tranzösischen One
alten, 1Ur die Möglıchkeıt, mıiıt dem Ordinariat ın Verhandlungen einzutreten. Ende Oktober
945 suchte eshalb Theodor Bäuerle, der stellvertretende Leıiter der Stuttgarter Kultusver-
waltung, Bischof Sproll in Rottenburg aut > Er stellte der Kirche weıtere Zugeständnisse iın
Aussıcht und versicherte nachdrücklich, der Kultusverwaltung gehe ON alleın darum, den
Begriff Kontessionsschule vermeıden, einem drohenden Schulkampf AUS dem Wegegehen. Es estehe de tacto kein Unterschied zwischen den Wünschen des Ordinarıiats und der
christlichen Gemeıinschattsschule. Wıe die Kırchen sehe Cr auch die Aufgabe darın, das
Volk und seıne Jugend Zu Christentum zurückzuführen. Fuür ıhn se1l allein der Geıist der
Schule entscheidend, die Interessen des Ordinariats könnten auch in der Gemeinschattsschule
gewahrt leiben. Bischof Sproll hielt jedoch in diesem langen, sehr offen und taır geführtenGespräch Miıt den bereits oben erwähnten Argumenten der Kontfessionsschule unnachgie-bıg test. Damıt WAar die 1ssıon Bäuerles gescheitert.Obwohl der Druck aus Kreıisen der katholischen Bevölkerung Südwürttembergs, die in
weıteren Eıngaben nachdrücklich die Wiederherstellung der katholischen Volksschulen VOCI-

langte, anhıielt, blieb die Kultusverwaltung weıter untätig. Die tranzösısche Milıtärregierung,die VO Ergebnis dieser Elternaktivitäten völlıg überrascht WAal, hüllte sıch kırchlicher
Proteste zunächst in Schweigen und verbot schließlich 1m Dezember 945 der Kırche,
weıtere Abstimmungen den Eltern durchzuführen. Im Februar 946 hob s1e dieses
Verbot plötzlich wieder auf und 1e16 in ıhrer one überraschend eıne Erklärung veröttentlı-
chen, Bekenntnisschulen könnten dort eingerichtet werden, z die Erziehungsberechtigten
Von mındestens schulpflichtigen Volksschulkindern« dies beantragten und ur »eLiwa
entstehende Miınderheiten eın geordneter Schulbetrieb gewährleistet« bleibe. Wieder rachte
das ÖOrdinariat in der tranzösischen one mıiıt großem Ertolg Unterschrittenaktionen in Gang,doch weıtere Monate vergingen, ohne dafß auch 1Ur eiıne einzıge Kontessionsschule eingerich-
tet worden ware . Im September 946 endlıch legte die französische Milıtärregierung der
Kultusverwaltung ın Tübingen eine Lıste VOTL, ın der 180 Ortschaften iıhrer one verzeichnet
N, denen die bestehenden Gemeıinnschaftsschulen in kontessionelle Schulen UmMsSCWanN-

Ebd 47
Vgl /8
Schwäbisches agblatt, Tübingen, Nr. 13 VO| 1946, und Amtitsblatt des Staatssekretariats für

das tranzösıisc| besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns, Tübingen, Nr. VO! 1946, 25
37 Dıie Ursache für diese Verzögerung Jäßt sıch in den Akten nıcht ermitteln. Man ann jedoch davon
ausgehen, daß die Kultusverwaltung in Tübingen weıter untätig blieb und dafß die Miılıtärregierung, die
darüber informiert WAar, auf welche Weıse Unterschriften gesammelt M, der Aussagekraft und
Legimität der Unterschriftenlisten zweıtelte.
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delt werden sollten. Dıie Kultusverwaltung, die den Vorbehalt eınes »geordneten Schulbe-
triebs« anders interpretierte als die Franzosen, strich die Liste von 180 Ortschaften auf jene
40 Städte USaMmMenN, in denen mındestens 60 Schüler jeder Kontession dıe Schule besuchten,
und ordnete noch 1m September 946 tür diese 40 Staädte »1N vorläufiger Weıise« einen »nach
Bekenntnissen EeIreNNL« geführten Unterricht d der »Statut der Schule« allerdings nıchts
Ündere 3, Als die kontessionelle Trennung ın diesen Staädten vollzogen wurde, entstand in den
betroffenen Bevölkerungskreisen und in einıgen Gemeinden jedoch erhebliche Unruhe:
Lehrer beklagten sıch über die notwendig gewordenen Versetzungen und den personellen
Mehrbedarf esichts des ohnehin katastrophalen Lehrermangels, einzelne Eltern weıgerten
sıch, hre Kın 1n die Schule ihrer Kontfession schicken und Gemeindeverwaltungen
klagten über Schulraummangel. Proteste gab auch von seıten der Kırchen. Dıie Katholische
Kırche protestierte, weıl die Kultusverwaltung die Zahl der Kontessionsschulen auf 40
reduziert hatte, dıe Evangelische Kırche hingegen WAar emport, als sıch herausstellte, dafß sıch
die katholischen Kınder in eın katholischen Kontessionsschulen sammelten, während den
evangelıschen Schulen auch die Kınder VonNn kontessionslosen Famıilien und VO  - Sektenangehö6-
rıgen ewlesen worden I1CNMN.

Ehe reiliıch dieser Kontlıkt auf dıe tze getrieben wurde und möglıcherweıise noch
eiınem offenen Schlagabtausch zwıschen beiden Kirchen geführt hätte, entstand eiıne NEUC

polıtısche Sıtuation. Am Dezember 946 nahm ın Bebenhausen die »Beratende Landesver-
sammlung für Württemberg-Hohenzollern« ıhre Arbeit auf, mıiıt dem Ziel, eıne Verfassung tür
das Land Württemberg-Hohenzollern auszuarbeiten. Dort mußte die Schulfrage tür die
tranzösısche oOne Württembergs weıter entschieden werden.
2  N Dıie Auseinandersetzungen dıe Schule ın den Verfassungsberatungen

und den Kommunen Südwürttembergs
Als die Beratende Versammlung tür Württemberg-Hohenzollern die Verfassungsberatungen
begann, Wartr 1M Kamp die Kontessionsschule Württembergs bereits eıne wichtige
Entscheidung gefallen die »Verfassunggebende Versammlung VvVon Württemberg-Baden«
hatte ıhre Arbeit 1m Oktober 946 abgeschlossen und sıch in der Verfassung auf dıe christliche
Gemeinschaftsschule festgelegt:
„Die öffentlichen Volksschulen sind christliche Gemeinschaftsschulen. In ihnen sollen ın
Erziehung und Unterricht auch die geistigen und sıttlıchen Werte der Humanıtät und des
Sozialısmus ZUr Geltung kommen. Ergeben sıch beı der Auslegung des christlıchen Charak-
ters der Volksschulen Zweıitelsfragen, lıegt, unbeschadet der Rechte der Religionsgemeın-
schaften in der Erteilung und Beaufsichtigung des Religionsunterrichts, die Klärung
Entscheidung bei den staatlıchen Urganen. Der Unterricht wird samtliıchen Schülern geme1n-

erteılt mıiıt Ausnahme des Religionsunterrichts, WEeNn die Schüler verschiedenen relıgıösen
Bekenntnissen angehören. Beı der Bestellung der Lehrer soll auf das relig1öse und weltan-
schauliche Bekenntnis der Schüler möglıchst Rücksicht werden, jedoch dürten die
nıcht bekenntnismäßig gebundenen Lehrer nıcht benachteilıgt werden«.

Das Ordinarıiat hatte also 1mM amerikanısch besetzten Teıl der Diözese den Kampf die
Schule endgültig verloren, War dafür aber jetzt entschlossener, wenıgstens in der
französischen one die Kontessionsschule retiten Dıie Voraussetzungen dafür nıcht
ungünstıg: Das Ordıinarıat hatte sıch seıt 945 in Südwürttemberg mıiıt Ertolg bemüht, seıne
Laı1enorganısationen, VOT allem die Katholische Erziehergemeinschaft und die Katholischen
38 WINKELER

Regierungsblatt der Regierung Württemberg-Baden, Stuttgart, 4.]g. 1946, Nr. 25 281; dieser Vertas-
sungsartikel steht inhaltlıch Im Zusammenhang mıt der Vereinbarung des Kultministeriums Württem-
berg-Baden mıiıt den Kirchen VO| 1946; vgl Anm. 29
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Elternvereinigungen, wıeder aufzubauen und für die Kontessionsschule gewınnen *°, Dıie
CDU verfügte 1n der Beratenden Landesversammlung tür Württemberg-Hohenzollern über
eiıne sıchere absolute Mehrheıit“!, dıe Mehrheit der Fraktionsmitglieder War katholischer
Kontession und dıe ın ihrer Mehrheit katholische Bevölkerung Südwürttembergs WAarl, sOWeıt
sıch das seinerzeıt beurteilen lıefß, durchaus bereit, das Ordinariat 1m Schulkampf er-
stutzen.

Schon Begınn der Verfassungsberatungen und 12 1946 42 zeıgte sıch, dafß die
Schulfrage eines der umstrittensten Themen überhaupt werden würde. Dıie Fraktionen der
SPD und DVP forderten die Beratende Versammlung auf, den Gemeıinschattsschulartike]l der
inzwıschen verabschiedeten Verfassung von Württemberg-Baden unverändert überneh-
MCN, Ü, auch mıt der Begründung, [Nan musse mıt Rücksicht auf die weıtere Entwicklungdes Landes Württemberg die Einheitlichkeit der Schulverhältnisse iın ord- und Südwürttem-
berg wahren und auch in der Schulpolitik den separatistischen Bestrebungen der Franzosen
entgegenwirken. Dıie CDU-Fraktion lehnte dieses Ansınnen jedoch rundheraus ab und
rachte 10 Maärz 1947, nachdem 65 ıhr endlich gelungen WAaärl, sıch traktionsintern ın der
Schulfrage einıgen, ıhren Vorschlag »christliche Schulen autf bekenntnismäßiger Grund-
Jage« 1Ns Spıiel und stieß damıt natürlich Prompt auf Widerstand 4: och eiınmal versuchten
Vertreter der französischen Milıtärregierung ıntervenıeren, ındem sı1e einzelne CDU-
Abgeordnete persönlıch aufforderten, sıch für dıe Gemeıinschattsschule entscheiden. uch
Domkapitular Storr und Bıschoft Sproll gerieten Druck, als sıe 15. März 947 eın
hoher tranzösischer Offizier aufsuchte; ıhnen die Bekenntnisschule auszureden. Und tür
die CDU, die sıch iıhrer Sache angesichts der Mehrheitsverhältnisse zıiemlich sıcher ühlte,sollte noch schlımmer kommen: Am 17 Miärz hielt der evangelische Landesbischof Wurm,iın eiınem persönliıchen Gespräch mıiıt dem CDU-Abgeordneten Albert Sauer dem Schular-
tikel der CDU seıne Zustimmung anscheinend bereıits gegeben hatte, VOT den Abgeordnetender Beratenden Versammlung in Bebenhausen eine Rede und ZOß sıch Zu Entsetzen der
CDU-Fraktion wieder auf die Gemeıinschaftsschule zurück. Dıie Abgeordneten der CM

fassungslos. Am 18 und 19 Maäarz kam c5S dann eiınem Eklat KPD, DVP und SPD
verlheßen Aaus Protest den »Verfassungsausschuß« und verweıigerten ıhre weıtere Mitarbeıit, dıe
SPD Vor allem der Schulfrage und eines für s1e unternehmertreundlichen
Enteignungsartikels, die DVP der Schulfrage und auch der Regierungstorm.Verärgert eizten dıe CDU-Abgeordneten die Beratungen alleine fort, ohl wıssend, dafß das
Ergebnis eine Verfassung SCWESCH ware, die sıch Aur noch auf dıe Stimmen der C:
Mehrheit gestutzt hätte. Dies wiıederum veranlaßte die tranzösische Milıtärregierung, die Aus
Gründen des künftigen polıtischen Friedens einer möglıchst breiten Mehrheit für das
Verfassungswerk interessiert WAar, einzugreıfen. Sıe bestellte unverzüglıch Vertreter der CM
Fraktion Besprechungen nach Tübingen, in denen sı1e Verweıs auf hre Rechte als
Besatzungsmacht ıhre Anderungswünsche vorlegte, VOT allem aber auch zwischen den ZC1-
strıttenen Parteien vermitteln versuchte. Jetzt mufÖte die CR nachgeben. Sıe ging in vielen
Punkten auf die Wünsche und Vermittlungsvorschläge der Milıtärregierung eın, 1Ur in der
Schulfrage hielt s1ie ıhrem Standpunkt hartnäckig fest. hne ın der Sache selbst wesentliıche

Über die Gründung, die Zıele, dıe Verflechtungen und dıe polıtische Bedeutung dieser Vereinigungenvgl WINKELER 7074 und 8286
41 Dıiıe Beratende Versammlung zählte 68 Mitglıeder; CDU-Abgeordnete (27 Katholiken und 15 Pro-
testanten), 14 5SPD-Abgeordnete, “  Ö  x DVP-Abgeordnete und KPD-Abgeordnete.47 Verhandlungen der Beratenden Landesversammlung für Württemberg-Hohenzollern, Bebenhausen,Sıtzung VO! 1946, 220 und Sıtzung VOMmMm 12 1946, 1-25
43 Vgl 82

Vgl den weıteren Vorgängen die Verfassungsberatung 1Im einzelnen VWINKELER 88972
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Konzessionen machen, erklärte sı1e sıch schließlich in den Verhandlungen mıit der Miılıtärre-
gierung Z7Wel Veränderungen ihres Schulartikels bereıt: Sıe verzichtete (1) auf die Begriffe
»bekenntnismäßiger Grundlage« und akzeptierte den Begriff „christliche Schulen« und War

damıt einverstanden Z dafß bei der Gestaltung der Schultorm nıcht der Staat, sondern alleın
der FElternwille den Ausschlag geben hätte. Nachdem die zwıschen C(DO und Milıtärregie-
rung ausgehandelten Grundsätze ın den Verfassungsentwurf eingearbeitet N, kehrten die
KPD dıe DVP und die SPD 1n die Verfassungsberatungen zurück. Dıie weıteren Verhandlun-
SCn verlieten zügıg und standen Zeıichen gegenseıitiger Kompromißbereitschaft Von SPD
und CDU die SPD tolerierte stillschweigend den NCUu gefaßten Schulartikel der CDU, die
CDU tolerijerte 1m egenzug eiınen Enteignungsartikel nach den Vorstellungen der SPD
Politisch War dieser Kompromifß tfür beide Seıten vertretbar, weıl beide die jeweıils für s1e
entscheidende Verfassungsbestimmung durchgebracht hatten. Dıie CDU hat nach 1945 den
Ausweg 4UusSs der Not des Volkes über eıne Rechristianisierung und über die Wiederbelebung
christlich-abendländischer Werte erreichen versucht, dazu brauchte s1e dıe Bekenntnis-
schule. Anders die SPD, s1e sah die Ursache dessen, W as geschehen Wal, VOT allem iın den
ökonomischen Verhältnissen. Ihre politischen Vorstellungen zielten eshalb auf eıne Verände-
[ung der Eigentumsverhältnisse, dazu aber brauchte sıe einen entsprechenden Enteignungsar-
tikel So konnten SPD und CDU mıiıt iıhrer gemeinsam hohen Stimmenzahl der Verfassung
insgesamt hre Zustimmung geben.

Der Schulartikel erhielt folgende Fassung ®:
(1) Dıie öffentlichen Volksschulen sınd christliche Schulen.
(2) Maßgebend für die Gestaltung der Schultform 1st der Wılle der Erziehungsberechtigten.

Ihm wırd Rechnung T}  9 wenn die Zahl der Schüler erlaubt. Eın Schulgesetz regelt
das Nähere.

® In allen Volksschulen wird der Unterricht erteılt, daß die Gefühle Andersdenkender
nıcht verletzt werden und dıe gegenseıltıge Achtung VOT dem anderen Glaubensbekenntnis
gefördert WwWIr
Dem nıcht Eingeweıihten bot dieser Artikel das typische Bıld eınes Formelkompromıisses,

der die weıtere Entscheidung auf das Schulgesetz verschob und dort den Konflikt wieder
aufleben lassen würde. CDU und SPD hatten sıch jedoch gewitzigt durch die Erfahrungen
der Weımarer eıt auf eın solch riskantes Unternehmen nıcht eingelassen, sondern über die
Grundsätze des künftigen Schulgesetzes detailliert abgesprochen *, Am . August 1948
wurde das Schulgesetz 1Im Landtag dıe Stimmen Von SPD, DVP und KPD verabschie-

det, am 12. Dezember 948 entschieden die Eltern durch geheime Abstimmungen, welche
Art. 114 der Verfassung für Württemberg-Hohenzollern VO 20  un 194/; Regierungsblatt tfür das

Land-Württemberg-Hohenzollern, Tübingen, Nr. 1 VO 31 1947,
Vgl WINKELER

4/ Gesetz Zur Ausführung Von Art 114 der Verfassung (Schulgesetz) VO| 1948; Regierungsblatt
Nr. 18 VO! 1948, Dıie Verabschiedung des Schulgesetzes wurde 1Im August 1948 für dıe CDU
buchstäblich zu eiınem Wefttlauf mıiıt der Zeıt. Im Juni die Verhandlungen ber die Vereinigung der
Länder Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden ZUu einem Südweststaat in Gang
gekommen und zunächst erfolgversprechend verlaufen, daß dıe CDU in Württemberg-Hohenzollern
türchten mußte, "ıne Vereinbarung ber den Zusammenschluß könnte noch Vor der Verabschiedung des
Schulgesetzes zustandekommen und die südwürttembergische Lösung der Schulfrage noch in etzter
Mınute gefährden. Mıt dem Schulgesetz, den Schulwahlen und der Einrichtung der entsprechenden
Schulformen schuf die CDU in Württemberg-Hohenzollern noch rechtzeitig Vor der Gründung des
Landes Baden-Württemberg vollendete Tatsachen, dıe die Regierung Württemberg-Hohenzollerns als
Faustpfand erfolgreich in dıe Vereinigungsverhandlungen einbrachte: Im Neu gegründeten Bundesland
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det, 12. Dezember 948 entschieden die Eltern durch geheime Abstimmungen, welche
Schularten ıhrem Wohnort einzurichten seıen, katholische Bekenntnisschulen oder CVaANSC-lısche Bekenntnisschulen oder christliche Gemeıinschattsschulen.

Für die Katholische Kırche zahlte sıch Nun auUsS, da{fß s1e sıch schon seıit den ersten Wochen
der Besatzungszeıt den Wıederautbau der kırchlichen UOrganısatiıonen Südwürttembergsintensiv bemüht hatte, insbesondere ül die Katholische Erziehergemeinschaft und die
Katholischen Elternvereinigungen. ber diese Laıienorganisationen 1ef 1Im Herbst 948 ıne
effektive und zentral gesteuerte Werbung die katholischen Eltern, s1e möchten sıch ın der
geheimen Abstimmung für dıe katholische Bekenntnisschule entscheiden. In Hausbesuchen,
öffentlichen Veranstaltungen und Elternabenden wurde versucht, die Eltern von der Notwen-
digkeit der Bekenntnisschule überzeugen, Flugblätter und Plakate wurden gedruckt,Wählerlisten angelegt und Wahltag säumıge Eltern aufgefordert, ıhre Stimmen tür die
Kontessionsschule abzugeben. Am Sonntag VoOr der Schulwahl mahnte der Bıschoft die Eltern:
»Es 1st für Fuch eine strenge Gewiıssenspfilicht, euer Wahlrecht auszuüben und die
katholische Bekenntnisschule wählen. Das verlangt Von euch eueTrT Glaube, das verlangt
eure Kırche, das erwartet euer Bischof« 4: Dıiıe Gegner der Kontessionsschule in Südwürt-
tember 4 die VoOor allem in der protestantischen Miınderheit und in der Lehrerschaft suchen
Warcn, diesen Werbeaktionen propagandıstisch nıchts entgegenzZuUusetzZen. Dıie Evangelı-sche Landeskirche, die befürchtete, die christliche Gemeinschaftsschule würde bei gleichzeıt1-
CI Einrichtung einer katholischen Bekenntnisschule eıne Art »Restschule«, riet den Gläubi-
gCN, von den örtlichen Gegebenheıiten ausgehend eıne bestmögliıche Entscheidung treifen,
W as de facto vielfach den Verzicht auf die Gemeıinschattsschule bedeutete und eın Votum für
die evangelısche Bekenntnisschule CIZWaN$. Die Lehrer hingegen hatten, sOWweıt s1e der
Konfessionsschule ablehnend gegenüberstanden, praktisch keine Möglichkeıit, sıch artıku-
lıeren viele Entnazifizierungsverfahren noch anhängig, die Furcht VOT Sanktionen
WAalr anscheinend noch weıt verbreitet und noch War ecsSn des Wiıderstandes der Franzosen
den Lehrern nıcht gelungen, eiınen Von der Kırche unabhängigen Lehrerverband gründen>

Das Ergebnis der geheimen Schulwahl>!:I der Stimmen entfielen auf die katholische,
232 % auf die evangelısche Bekenntnisschule und 21,6 % auf dıe christliche Gemeinschatts-
schule. Im Zuge der öffentlichen Schüleranmeldungen entstanden 1m Januar 949 schließlich
647 katholische Volksschulen, 3172 evangelısche Volksschulen und christliche Gemeın-
schaftsschulen. An 540 Gemeinden gab 1Ur eıne Schule, ZWel Schulformen gab c5 in 41 und
drei Schulformen ın sechs Gemeıinden. Für die Katholische Kırche bedeutete das: 96,6 der
katholischen Schüler in Württemberg-Hohenzollern besuchten die katholische Bekenntnis-
schule. Damıt WAar auch in der tranzösısch besetzten one der Kampf dıe Schule
entschieden. früher oder spater wiıeder aufleben würde, WAar abzusehen.

Baden-Württemberg ehielt 1952 der Regierungsbeziırk Südwürttemberg-Hohenzollern seine Kontes-
sıonsschulen: 1967 wurde schliefßlich auch dort 1Im Zuge der Schulretorm durch eiıne Verfassungsänderungdıe christliche Gemeinschattsschule ZUr Regelschule, Kontessionsschulen sınd von dıesem Zeitpunkt
Ur och als Privatschulen zugelassen.
48 Kırchliches Amısblatt, Rottenburg, Nr. 14 VO: 18 11 1948, 133
49 Vgl WINKELER 97
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